
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents  kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

25
8 

55
4

B
1

��&���
��������
(11) EP 1 258 554 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
18.04.2007 Patentblatt 2007/16

(21) Anmeldenummer: 02005476.3

(22) Anmeldetag: 09.03.2002

(51) Int Cl.:
D06B 3/28 (2006.01)

(54) Vorrichtung zur Behandlung von strangförmigem Textilgut

Device for treating textile fabric in roped form

Dispositif pour le traitement d’un tissu textile sous forme de boyau

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU 
MC NL PT SE TR

(30) Priorität: 19.05.2001 DE 10124542

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
20.11.2002 Patentblatt 2002/47

(73) Patentinhaber: THEN Maschinen (B.V.I.) Limited
Tortola (VG)

(72) Erfinder: Wohlmuth, Michael
74544 Hirschfelden (DE)

(74) Vertreter: Rüger, Barthelt & Abel 
Patentanwälte
Webergasse 3
73728 Esslingen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A- 0 552 100 DE-A- 2 850 697
DE-A- 3 303 526 FR-A- 2 681 346
US-A- 4 314 464



EP 1 258 554 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
handlung von strangförmigem Textilgut, mit einem Be-
handlungsbehälter, mit Transportmitteln zum Transport
des Textilguts durch den Behandlungsbehälter und mit
einem Warenspeicher für den von den Transportmitteln
geförderten Textilgutstrang, der in dem Behälter ange-
ordnet ist und wenigstens eine reibungsarme Wand auf-
weist, die im Betrieb mit zumindest einer Oberfläche mit
dem durchlaufenden Textilgutstrang in Berührung steht.
[0002] Zu den Vorrichtungen dieser Art zählen Stück-
färbemaschinen, Tumbler, Haspelkufen und Derglei-
chen, bei denen ein vorzugsweise endloser Textil-
gutstrang in einem Behandlungsbehälter einer Behand-
lung unterzogen und zu diesem Zwecke durch einen
Speicher durchgeführt wird, in dem er in der Regel in
abgetafelter Form zwischengespeichert wird.
[0003] Beispielsweise bei nach dem sogenannten ae-
rodynamischen Prinzip arbeitenden Stückfärbemaschi-
nen (Jet- oder Düsenstückfärbemaschinen) erfolgt der
Transport des an seinen Enden zu einer endlosen
Schlaufe verbundenen Textilgutstrangs durch ein Dü-
sensystem, das mit einem gasförmigen Transportmittel
beaufschlagt ist, in welches Behandlungsmittel einge-
sprüht wird. Beispiele solcher Jet-Färbemaschinen sind
in der EP 0 078 022 A1, der EP 0 640 710 A2 und der
EP 0 945 538 A1 beschrieben. Wie in diesen Druckschrif-
ten erläutert, sind daneben auch Jet- oder Düsenfärbe-
anlagen in Betrieb, bei denen der Transport des Textil-
gutstranges dauernd oder zeitweilig durch eine die
Transportdüsen beaufschlagende Flüssigkeit geschieht.
[0004] Bei allen diesen Behandlungsvorrichtungen
und insbesondere Stückfärbemaschinen, hat der Innen-
ausbau des Warenspeichers einen großen Einfluss auf
den Lauf des Textilgutstranges und damit auf die Wa-
renqualität. Der Textilgutstrang muss den Warenspei-
cher möglichst gleichmäßig durchlaufen und soll dabei
keiner übermäßigen Beanspruchung ausgesetzt sein.
Auch muss verhindert werden, dass in dem Warenspei-
cher das Textilgut streckenweise stecken bleibt, oder
sich verfängt, was zu Unegalitäten in der Ware oder gar
zu einer Beschädigung der Ware führen könnte. Man hat
deshalb den Warenspeicher in der Praxis mit einem so-
genannten Gleitboden ausgebildet, der sich durch eine
glatte Oberflächenbeschaffenheit auszeichnet und damit
eine erhöhte Gleitfähigkeit für das darüber geführte Tex-
tilgut ergibt. Der eingebaute Gleitboden hat insbesonde-
re bei den aerodynamischen Stückfärbemaschinen eine
erhebliche Bedeutung für den gleichmäßigen Warenlauf,
weil bei diesen aerodynamischen Stückfärbemaschinen
das abgetafelte Warenpaket ohne freie Flotte auf dem
Gleitboden aufliegt und trotzdem einer gleichmäßigen
Bewegung unterliegen muss.
[0005] An einem solchen Gleitboden werden erhebli-
che Anforderungen gestellt. Er muss einerseits gute Glei-
teigenschaften für das darüber bewegte Textilgut aufwei-
sen, andererseits bei Nassbehandlungsschritten die Ab-

führung der freien Flottenanteile des Behandlungsgutes
gewährleisten und schließlich so beschaffen sein, dass
er auch nach langen Betriebszeiten keine Inkrustierung
von Textilhilfsmitteln oder Anfärbbarkeit aufweist.
[0006] Bei einer in der Praxis bewährten in der EP 0
014 919 erläuterten Ausführungsform des Gleitbodens,
wird eine erhöhte Gleitfähigkeit des Färbegutes durch
Führung des Textilmaterials über eine oberhalb der Be-
handlungsbehältergrundfläche parallel in Warenlaufrich-
tung angeordnete Vielzahl von Rundstäben, Mehrkant-
stäben oder lattenförmigen Profilen erreicht. Die in fe-
stem, den Durchtritt von Behandlungsflüssigkeiten erlau-
bendem Abstand voneinander angeordneten Rundstäbe
sind aus einem hitzebeständigen synthetischen Material,
vorzugsweise Polytetrafluorethylen, hergestellt oder mit
einem solchen Material überzogen. Der Austausch sol-
cher Polytetrafluorethylen (PTFE)-Stäbe im Falle einer
Beschädigung ist verhältnismäßig aufwendig, weil die
entsprechend der Form des trommelförmigen Waren-
speichers gebogenen Stäbe bei praktisch ausgeführten
Maschinen eine gestreckte Länge von ca. 3,70m aufwei-
sen und deshalb an mehreren Befestigungsstellen fixiert
sein müssen. Da die Zugänglichkeit in den Innenraum
des Behandlungsbehälters begrenzt ist, kann ein einzel-
ner Stab aus dem Verbund des Gleitbodens nur mit
Schwierigkeiten herausgenommen werden. Grundsätz-
lich Gleiches gilt auch für eine aus der DE-A-28 50 697
bekannte, in Form einer Färbekufe ausgebildete
Nassbehandlungsvorrichtung bei der ein zur Auflage des
Textilgutes dienender Rost aus massivem Fluorkohlen-
stoffpolmerisat vorgesehen ist.
[0007] Die DE-A-33 03 526, von der die Erfindung aus-
geht, beschreibt eine Stückfärbemaschine mit einem
Warenspeicher, der einen aus Edelstahl bestehenden
Gleitboden aufweist, in dem in mehreren axialen Reihen
Schlitze angebracht sind. In den Schlitzen sind Platten
verankert, die so angeordnet sind, dass sie jeweils einen
Spalt zwischen benachbarten Platten der folgenden Rei-
he überdecken, so dass sich eine schindelförmige An-
ordnung der Platten ergibt. Demgemäß sind Spalte nicht
zwischen allen benachbarten Platten, sondern nur in ei-
ner Plattenreihe zwischen aneinander angrenzenden
Platten vorhanden, wobei sich die Spalte nur über einen
Teil der Länge der schindelartigen Platten erstrecken.
Weil die Rückseite des aus Edelstahl bestehenden Gleit-
bodens nicht zugänglich ist, ist eine zerstörungsfreie Ab-
nahme einzelner Platten von dem Gleitboden nicht ohne
Weiteres möglich.
[0008] Bei anderen, bspw. aus der US-A-4,314,464
und der FR-A-26 81 346 bekannten Stückfärbemaschi-
nen ist ein Teil des Warenspeichers mit einer PTFE-Folie
ausgelegt. Bei diesen Maschinen durchläuft das Waren-
paket in dem Warenspeicher in der Regel einen Flotten-
sumpf im unteren Bereich des Warenspeichers, bei dem
die Abführung der Behandlungsflotte seitlich aus perfo-
rierten Blechen erfolgt. Bei bestimmten Färbungen kann
eine ungleiche Benetzung des Warenstranges mit der
Farbflotte auftreten, die zu Farbunterschieden bzw. bei
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mehreren Farbkomponenten auch direkt zu Farbschat-
tierungen führen kann.
[0009] Auch hat sich in der Praxis gezeigt, dass unter-
halb der Gleitfolie, in dem Bereich zwischen der Gleitfolie
und dem sie aufnehmende Begrenzungsblech des Wa-
renspeichers, Verschmutzungen auftreten können, da
dieser Bereich nicht ausreichend freigespült werden
kann.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Vor-
richtung zum Behandeln von strangförmigem Textilgut
zu schaffen, deren Warenspeicher gute Gleiteigenschaf-
ten für das durchlaufende Textilgut aufweist und sich
durch geringen Wartungsaufwand sowie Reparatur-
freundlichkeit auszeichnet.
[0011] Zur Lösung dieser Aufgabe weist die Eingangs
genannte Vorrichtung die Merkmale des Patentan-
spruchs 1 auf.
[0012] Die im Betrieb, mit zumindest einer ihrer Ober-
flächen mit dem durchlaufenden Textilgutstrang in Be-
rührung stehende reibungsarme Wand enthält auf ihrer
dem Textilgut zugewandten Seite flächige Gleitelemente
mit einer reibungsarmen Oberfläche - oder sie ist aus
solchen Gleitelementen gebildet - wobei die Gleitele-
mente an zugeordneten Haltemitteln lösbar gehaltert
sind.
[0013] Die Gleitelemente sind nach Art von Kacheln
mit einer ebenen reibungsarmen Oberfläche ausgebil-
det, doch ist es auch denkbar, die flächigen Gleitelemen-
te entsprechend der Krümmung des Warenspeichers ge-
krümmt zu gestalten. Zweckmäßiger Weise sind die Glei-
telemente im wesentlichen rechteckig oder quadratisch
ausgebildet, doch ist auch eine mehreckige bpsw. sechs-
eckige Gestaltung denkbar. Die Gleitelemente sind mit
Vorteil in wenigstens einer Reihe angeordnet, die sich in
Durchlaufrichtung des Textilgutes durch den Warenspei-
cher erstreckt. Abhängig von der Breite des Warenspei-
chers sind in der Regel mehrere solcher Reihen neben-
einander angeordnet, so dass sich eine gruppenweise
Anordnung der Gleitelemente ergibt, bei der die Gleitele-
mente einer Gruppe in einer quer zu der Durchlaufrich-
tung des Textilgute durch den Warenspeicher verlaufen-
den Richtung, quasi zeilenweise, nebeneinander liegen.
Dabei können die Gleitelemente einer Gruppe auch je-
weils auf einer Linie liegen, die mit der Durchlaufrichtung
des Textilguts durch den Warenspeicher einen von 90°
abweichenden Winkel einschließt.
[0014] Um das Abtropfen von Behandlungsflüssigkeit
aus dem Warenspeicher zu erleichtern und/oder bei ae-
rodynamischen Stückfärbemaschinen den Durchtritt von
Transportgas zu ermöglichen, sind wenn die Gleitele-
mente zumindest bereichsweise mit Spalten zwischen
benachbarten Gleitelementen angeordnet. Die flächigen
Gleitelemente können im übrigen zumindest teilweise
perforiert oder mit durchgehend geschlossener Oberflä-
che ausgebildet sein.
[0015] Sehr einfache konstruktive Verhältnisse erge-
ben sich, wenn die Gleitelemente im Wesentlichen scha-
lenförmig ausgebildet sind, wobei sie gegeneinander

verriegelt sein können, so dass sich sehr leichte Stütz-
konstruktionen ergeben.
[0016] Dazu können die Gleitelemente jeweils auf ei-
nem Trägerelement angeordnet sein, über das sie an
den Haltemitteln gehaltert sind. Dieses Trägerelement
kann einen Rahmen aufweisen, der Befestigungsmittel
zur Befestigung an den Haltemitteln trägt. In der Regel
sind die Gleitelemente dann jeweils auf einen solchen
Rahmen aufgesetzt und mit diesem verbunden, wobei
die Rahmen lösbar an den Haltemitteln gehaltert sind.
Jeder Rahmen kann als Drahtrahmen ausgebildet sein,
der in das zugeordnete schalenförmige Gleitelement ein-
gefügt und mit diesem verbunden ist.
[0017] Die Gleitelemente selbst können entweder ins-
gesamt, d.h. massiv, zumindest teilweise aus einem eine
reibungsarme Oberfläche bildenden Material hergestellt
sein, doch können die Gleitelemente auch aus einem
beschichteten Körper, also bspw. einem Blechformteil
bestehen. Zumindest die dem Textilgut zugewandte rei-
bungsarme Oberfläche der Gleitelemente besteht in ei-
ner bevorzugten Ausführungsform aus einem reibungs-
armen Kunststoff, wie z.B. Polytetrafluorethylen oder
Chlorfluorethylen. Sie kann aber auch aus keramischem
Material, das gegenüber den im Behandlungsbad einge-
setzten Chemikalien, Textilhilfsmitteln und Farbstoffen
eine hohe Antihaftwirkung aufweist. oder einem anderen
geeigneten Material bestehen, oder lediglich durch Fein-
polieren eines geeigneten Trägers erzeugt sein. Wenn
der Warenspeicher im Wesentlichen trommelförmig aus-
bildet ist, ist die die Gleitelemente enthaltende (oder aus
dieser gebildete) reibungsarme Wand durchweg zumin-
dest ein Bereich der auch als Gleitboden bezeichneten
Mantelfläche des Warenspeichers. Es können aber auch
radiale Seiten- und/oder Zwischenwände des Waren-
speichers, zumindest bereichsweise, jeweils als eine sol-
che reibungsarme Wand ausgebildet sein. Grundsätzlich
ist zu sagen, dass alle innerhalb des Behandlungsbehäl-
ters mit dem Textilgutstrang in Berührung kommenden
Wandteile, einschließlich entsprechender Innenwandbe-
reiche des Behandlungsbehälters, als reibungsarme
Wand im Sinne der Erfindung mit flächigen Gleitelemen-
ten ausgebildet sein können.
[0018] Andere Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand von Unteransprüchen.
[0019] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
des Gegenstands der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine aerodynamische Stückfärbemaschine ge-
mäß der Erfindung im Querschnitt und in sche-
matischer Darstellung,

Fig. 2 den Behandlungsbehälter der Stückfärbema-
schine nach Fig. 1, aufgeschnitten unter Ver-
anschaulichung des Warenspeichers in einer
Seitenansicht und in schematischer Darstel-
lung,

Fig. 3 den Warenspeicher der Stückfärbemaschine
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nach Fig. 1 in einer perspektivischen schema-
tischen Darstellung,

Fig. 4 einen Ausschnitt aus dem Warenspeicher nach
Fig. 3 in perspektivischer Darstellung,

Fig. 5 den Drahtrahmen eines Gleitelementes des
Warenspeichers nach Fig. 4 in perspektivischer
Darstellung,

Fig. 6 ein Gleitelement des Warenspeichers nach Fig.
4 in perspektivischer Darstellung,

Fig. 7 den Warenspeicher nach Fig. 4, geschnitten
längs der Linie VII - VII der Fig. 4 in einer Sei-
tenansicht und in einem anderen Maßstab,

Fig. 8 den Warenspeicher nach Fig. 4, geschnitten
längs der Linie VIII-VIII in einer Seitenansicht
im gestreckten Zustand und im Ausschnitt und

Fig. 9 ein Trägerprofil des Warenspeichers nach Fig.
4 in perspektivischer Darstellung in einem an-
deren Maßstab und im Ausschnitt.

[0020] Die in Fig. 1 dargestellte nach dem aerodyna-
mischen Prinzip arbeitende Jet- oder Düsenstückfärbe-
maschine ist in ihrem grundsätzlichen Aufbau, bspw. aus
der EP 0 078 022, bekannt. Sie ist eine Hochtemperatur
(HT) Stückfärbemaschine, die einen geschlossenen Be-
handlungsbehälter 1 aufweist, der als zylindrischer
Druckkessel ausgebildet ist. Der Druckkessel 1 ist mit
einer verschließbaren Bedienungsöffnung 2 ausgestat-
tet, um das Be- und Entladen eines Textilgutstranges 3
zu ermöglichen, dessen Enden nach dem Einbringen in
den Behandlungsbehälter 1, zu einem endlosen Textil-
gutstrang verbunden worden sind. Dem Behandlungs-
behälter 1 sind eine Transportdüse 4 und eine angetrie-
bene Haspel 5 zugeordnet, die von Gehäuseteilen um-
geben sind, welche über geeignete Kanäle 6, 7 mit dem
Behandlungsbehälter 1 in Verbindung stehen, von denen
der Kanal 7 die sogenannten Transportstrecke bildet. Der
Textilgutstrang 3 wird von der Transportdüse 4 und der
Haspel 5, bezogen auf Fig. 1, im Uhrzeigersinn in Um-
laufbewegung gehalten und passiert nach der Transport-
düse 4 und der Transportstrecke 7 einen Abtafler 8, der
eine hin und her gehende Bewegung ausführt und den
Textilgutstrang 3 in die Einlaufseite 9 eines Warenspei-
chers 10 einlegt, welcher in dem Behandlungsbehälter
1 angeordnet ist.
[0021] An die Transportdüse 4 ist ein Gebläse 11 mit
einer Druckleitung 12 angeschlossen, das über eine
Saugleitung 13 aus dem Behandlungsbehälter einen
Gasstrom ansaugt, mit dem die Transportdüse 4 beauf-
schlagt wird. Die Saugleitung 13 mündet koaxial an einer
Seite in dem Behandlungsbehälter 1, im Bereich eines
koaxialen zylindrischen Filtergehäuses 14, das eine Fil-
terkerze 15 enthält. Der angesaugte Gasstrom fördert

über die Transportdüse 4 den Textilgutstrang 3 und wird
in dem Eingangsbereich 9 des Warenspeichers 10 von
dem Textilgutstrang 3 getrennt; er durchströmt sodann
die Filterkerze 15 und wird von dem Gebläse 11 über die
Saugleitung 13 wieder angesaugt.
[0022] Im Bereich der Transportdüse 4 wird dem Gas-
strom Behandlungsflotte als Behandlungsmittel fein ver-
teilt zugegeben. Zu diesem Zwecke ist an die Tranport-
düse 4 ein Zirkulationskreislauf angeschlossen, der eine
Behandlungsmittelumwälzpumpe 16 enthält, die über ei-
ne Behandlungsmitteldruckleitung 17 mit der Transport-
düse 4 verbunden ist, wobei ein in der Behandlungsmit-
teldruckleitung 17 liegender Wärmetauscher 18 die für
die verschiedenen Behandlungsverfahren erforderliche
Aufheizung und Abkühlung des Behandlungsmittels er-
zeugt. Saugseitig ist die Behandlungsmittelumwälzpum-
pe 16, über eine Behandlungsmittelsaugleitung 19 und
über ein Filter 20 an die Unterseite des Behandlungsbe-
hälters 1 angeschlossen, in dem ein bei 21 angedeutete
Behandlungsmittelsumpf aufrecht erhalten bleibt, des-
sen Spiegel bei der veranschaulichten Behandlungspha-
se unterhalb des Warenspeichers 10 gehalten ist. An die
Behandlungsmittelsaugleitung 19 ist außerdem über
nicht weiter dargestellte Ventilmittel und eine Zusatz-
pumpe 22 ein Zusatzbehälter 23 angeschlossen, der zur
Zugabe von Farbstoff- und Produktansätzen für die zu
veredelnde Textilgutcharge dient. Die Zusätze werden
über eine vorgegebene Anzahl von Umläufen des Tex-
tilgutstranges 3 verteilt, auf den die Transportdüse 4
durchlaufenden Textilgutstrang aufgesprüht. Eine eben-
falls nicht dargestellte Ventilmittel enthaltende Bypas-
sleitung 24 zwischen dem Filter 20 und der Behandlungs-
mitteldruckleitung 17 erlaubt es, das Behandlungsmittel
außerhalb des Behandlungsbehälters 1 zirkulieren zu
lassen. Der Inhalt des Gehäuses des Filters 20 ist derart
bemessen, dass die Bedingungen eines maximalen Flot-
tenstandes unterhalb des in dem Warenspeicher 10 ent-
haltenen Warenpaketes eingehalten werden.
[0023] Der in dem Behandlungsbehälter 1 enthaltene
Warenspeicher 10 ist in seinem grundsätzlichen Aufbau
insbesondere aus den Figuren 3 und 4 zu ersehen. Er
weist bei der dargestellten Ausführungsform zwei neben-
einanderliegende Speicherabschnitte 10a, 10b auf, von
denen jedem eine Transportdüse 4 zugeordnet ist und
die in Achsrichtung des Behandlungsbehälters 1 neben-
einander angeordnet sind. Der Warenspeicher 10 ist im
Wesentlichen trommelförmig ausgebildet und der zylin-
derischen Querschnittsgestalt des Behandlungsbehäl-
ters 1 angepasst. Er weist zwei zu der Achse 26 des
zylindrischen Behandlungsbehälters 1 radial verlaufen-
de seitliche Begrenzungswände 27 und eine die beiden
Speicherabschnitte 10a, 10b voneinander trennende
Zwischenwand 25 auf, die ebenso wie die Begrenzungs-
wände 27 nach innen an das Gehäuse 14 der Filterkerze
15 heranreichen, das somit die innere Begrenzung der
beiden Warenspeicherabschnitte 10a, 10b bildet. Der
äußere Durchmesser der beiden im Wesentlichen teilzy-
linderischen äußeren Begrenzungswände 27 entspricht
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näherungsweise dem Innendurchmesser des Behand-
lungsbehälters 1. Die Begrenzungswände 27 und die
Zwischenwand 25 werden durch das zylindrische Ge-
häuse 14 der Filterkerze 15 stabilisiert. Im Bereich des
Textilguteinlaufs - bei 9 - sind die Warenspeicherab-
schnitte 10a und 10b durch die Trennwand 25 innerhalb
eines kastenförmigen Speicheraufsatzes 28 voneinan-
der getrennt. Der Speicheraufsatz 28 ist mit einer Wan-
dung bis zum Mantel des Behandlungsbehälters 1 hoch-
geführt, wie in dies aus Fig. 1 zu ersehen ist. Die Begren-
zungsbleche des Speicheraufsatzes 28 sind perforiert,
so dass der in den Warenspeicher einströmende Gas-
strom in den Innenraum des Behandlungsbehälters 1
und von dort in die Filterkerze 15 gelangt.
[0024] Die radial äußere Begrenzung der beiden Wa-
renspeicherabschnitte 10a, 10b ist durch eine im We-
sentlichen polygonale Wand 29 gebildet, die als soge-
nannter Gleitboden auf ihrer, dem abgetafelten Textil-
gutstrang 3 zugewandten Oberfläche, reibungsarm aus-
gebildet ist. Die reibungsarme Wand 29 umspannt etwa
die Hälfte des Innenumfangs des Mantels des zylindri-
schen Behandlungsbehälters 1 und ist gegenüber den
Begrenzungswänden 27 radial zurückgesetzt angeord-
net, wobei der Abstand zu der Behandlungsbehälterin-
nenwandung an der unteren Mantellinie im Bereich des
Filters 20 am größten ist. Die reibungsarme Wand 29
besteht aus einzelnen, flächigen, gleichgestalteten Glei-
telementen 30, deren Gestalt insbesondere aus den Fi-
guren 4, 6 zu entnehmen ist und die auf Halterungsmitteln
lösbar befestigt sind.
[0025] Jedes der flächigen Gleitelemente 30 weist ei-
ne im Wesentlichen plattenförmige, rechteckige Gestalt
auf, wobei mehrere Gleitelemente 30 in jedem der Wa-
renspeicherabschnitte 10a, 10b, in Durchlaufrichtung
des Textilgutstranges 3 durch den Warenspeicher 10 hin-
tereinander liegend, in jeweils einer Reihe angeordnet
sind. Bei einer Standardspeicherbreite für eine Nennbe-
ladung mit 225 kg sind sechs Gleitelementreihen vorge-
sehen, d.h. drei Gleitelementreihen pro Speicherab-
schnitt 10a, 10b. Die gleiche Abmessungen aufweisen-
den Gleitelemente liegen in jedem Warenspeicherab-
schnitt 10a, 10b in Gruppen von drei Gleitelementen 30,
in einer rechtwinklig zu der Durchlaufrichtung des Tex-
tilguts durch den Warenspeicher 10 verlaufenden Rich-
tung, d.h. mit ihren Stirnseiten parallel zu der Achse 26
des Behandlungsbehälters 1 ausgerichtet nebeneinan-
der. Zwischen benachbarten Gleitelementen 30 ist so-
wohl in Achsrichtung des Behandlungsbehälters 1, als
auch in dessen Umfangsrichtung jeweils ein offener Spalt
31 freigelassen, so dass sich keine Verschmutzung
durch Rückstände von dem Textilgut, bpsw. Fasern und
aus der Behandlungsflotte absetzen können, da der
Spaltraum bei der Behandlung des Textilgutes laufend
freigespült wird.
[0026] Die Begrenzungswände 27 sind auf der dem
die Warenspeicherabschnitte 10a, 10b durchlaufenden
Textilgut zugewandten Seite jeweils mit im Wesentlichen
kreissektorförmigen, scheibenförmigen Gleitelementen

oder -teilen 32 verkleidet, die an der jeweiligen Wand
über Abstandsbolzen 33 (Fig. 4) befestigt sind. Die An-
ordnung der Gleitteile 32 ist optional. Bei der Darstellung
nach Fig. 7 sind sie an der Zwischenwand 25 weggelas-
sen. Diese Zwischenwand 25 ermöglicht eine einfache
Umrüstung des Standardspeichers für 225 Kg Textilgut-
charge auf zwei Stränge für jeweils 50% Einsatzgewicht.
Die Zwischenwand 25 kann in einer steckbaren Ausfüh-
rung aus einer PTFE-Platte in einer teilbaren Ausführung
hergestellt sein. Zwischen den Gleitteilen 32 und den an-
schließenden Gleitelementen 30 ist jeweils wiederum ein
Spalt 31 (Fig. 7) freigelassen, der dem gleichen Zweck
dient wie die Spalte 31 zwischen benachbarten Gleitele-
menten 30. Bei fehlenden Gleitteilen 32 sind die Spalte
31 die zwischen den Gleitelementen 30 und unmittelbar
den Begrenzungswänden 27 bzw. der Zwischenwand 25
vorgesehen sind durch herausnehmbare Zwischenstrei-
fen aus PTFE-Profil ausgeführt, so dass sich die Mög-
lichkeit einer Nachrüstung bietet.
[0027] Die Gleitelemente 30 und die Gleitteile 32 be-
stehen aus Polytetrafluorethylen (PTFE) oder einem an-
deren Material, das eine gute Gleiteigenschaften für das
darüber gleitende Textilgut aufweisende Oberfläche er-
gibt. Dazu zählen auch keramische Materialien oder fein-
polierte Metalle, Legierungen, etc. bzw. Beschichtungen
derselben.
[0028] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sind die Gleitelemente 30 und die Gleitteile 32 massiv
aus dem die guten Gleiteigenschaften aufweisenden Ma-
terial gefertigt. Alternativ wäre es auch denkbar, die Glei-
telemente 30 und/oder die Gleitteile 32 in Form eines
entsprechend gestalteten Grundkörpers, bpsw. in Ge-
stalt eines tiefgezogenen Blechformteils, mit einer rei-
bungsarmen Beschichtung auf der dem Textilgut zuge-
wandten Oberfläche aufzubauen. Schließlich sind die
Gleitelemente 30 und die Gleitteile 32 bei dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel - abgesehen von den Befe-
stigungslöchern für die Abstandsbolzen 33 der Gleitteile
32 - mit geschlossener Oberfläche ausgeführt. Es kön-
nen aber auch Gleitelemente 30 und Gleitteile 32 ver-
wendet werden, die mit einer Perforierung in Gestalt von
durchgehenden Bohrungen, Schlitzen oder Dergleichen
versehen sind eingesetzt werden, wobei auch geschlos-
senwandige und perforierte Gleitelemente 30 und Gleit-
teile 32 gemeinsam zur Anwendung kommen können.
Eine solche Perforierung ist bei 35 in Fig. 6 beispielhaft
angedeutet.
[0029] Jedes der Gleitelemente 30 ist in der insbeson-
dere aus den Figuren 6 - 8 ersichtlichen Weise schalen-
förmig mit einem ebenen Boden 37 und einer von diesem
einseitig vorstehenden ringsumlaufenden Randleiste 38
einstückig aus PTFE geformt. Es ist auf ein Trägerele-
ment in Gestalt eines rechteckigen Drahtrahmens 39
(Fig. 5) aufgesteckt, der an der Innenseite des Gleitele-
ments 30 satt anliegt, wie dies aus den Figuren 7, 8 her-
vorgeht. Der Drahtrahmen 39 dient zur Befestigung des
Gleitelements 30 an den noch zu beschreibenden Hal-
temitteln und bewirkt gleichzeitig eine Aussteifung des
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dünnwandigen PTFE - Gleitelements. An dem Drahtrah-
men 39 sind als Befestigungsmittel zur Befestigung an
den Haltemitteln die beiden parallelen Schenkel 40 eines
im Wesentlichen U-förmigen gebogenen und endseitig
rechtwinklig abgekröpften Drahtrahmenteils ange-
schweißt, so dass an einer kleineren Rechteckseite des
Drahtrahmens 39 ein abgekröpfter geschlossener Bügel
41 und an der gegenüberliegenden Rahmenseite eine
zweifach offene Abkröpfung angesetzt ist, die zwei zu-
einander parallele Steckzapfen 42 bildet, die über den
Drahtrahmen 39 nach außen vorragen.
[0030] Jedes Gleitelement 30 ist im Bereich seines Bo-
dens 37 mit vertieften Rillen 43, 44 auf der Innenseite
versehen, in denen die Drähte des Drahtrahmen 39 und
die Schenkel 40 aufgenommen sind. Den Rillen 43, 44
entsprechen auf der Oberseite des Bodens 37 rippenar-
tige Erhöhungen 45, 46, von denen die rippenartigen Er-
höhungen 46 an der Stirnseite des Gleitelementes 30 mit
einer Schräge und der ca. 3 - 4mm tieferliegenden Ober-
fläche des Bodens 37 ausgebildet sind. Dadurch, dass
die Drähte des Drahtrahmens 39 und die Schenkel 40
stramm sitzend in die zugeordneten Rillen 44 bzw. 43
eingepasst sind, ist ein guter Sitz des Gleitelementes 30
auf den Drahtrahmen 39 gewährleistet. An den beiden
gegenüberliegenden längsseitigen Drähten des Draht-
rahmens 39 ist mittig jeweils eine Befestigungsöse 46
angeschweißt, die zur unverlierbaren Befestigung des
darüber gesteckten Gleitelementes 30 mittels vorzugs-
weise aus dem gleichen Material wie das Gleitelement
30, d.h. PFTE, bestehenden Nieten 47 (Fig. 6) dient.
[0031] Die Halterungsmittel für die Gleitelemente 30
weisen die U-Profile 48 auf, die in einem der Länge der
Gleitelemente 30 entsprechenden gegenseitigen Ab-
stand dem Verlauf der Bodenwand 29 folgend, stirnseitig
an den Begrenzungswänden 27 angeschweißt sind. Im
Bereich jedes der Gleitelemente 30 sind die U-Profile 48
jeweils mit einem Schlitz 49 zum Durchtritt eines Bügels
41 und in einen seitlichen Schenkel mit Löchern 50 zum
Durchstecken der Steckzapfen 42 eines Drahtrahmens
39 ausgebildet. Wie insbesondere aus den Figuren 7, 8
zu entnehmen, sind die Gleitelemente 30 einer Reihe
jeweils mit dem Bügel 41 des Drahtrahmens 39 in einem
Schlitz 49 eines U-Profils 48 eingesteckt, wobei einander
gegenüberliegend ausgebildete seitliche Ausbuchtun-
gen 51 des Bügels 41 als Rastnasen wirken und den
Drahtrahmen 39 mit dem U-Profil 48 verrasten. In den
so durch einen Schlitz 49 des U-Profils 48 durchgesteck-
ten Bügel 41, greifen die Steckzapfen 42 des benach-
barten Gleitelementes 30 ein, die durch die benachbar-
ten Löcher 50 des U-Profils durchgesteckt sind, wie dies
insbesondere Fig. 8 zeigt. Die Schlitze 49 sind deshalb
jeweils neben der Längsmittelebene der U-Profile 48 in
der Nähe des die Löcher 50 tragenden Schenkels ange-
ordnet (Fig. 9). Auf diese Weise sind die benachbarten
Gleitelemente 30, einer Reihe jeweils gegenseitig form-
schlüssig miteinander verriegelt.
[0032] Im Bereich der Einlaufseite 9 (Fig. 1) ist die Bo-
denwand 29 durch ein U-Profil 48 abschlossen, wie dies

das U-Profil 48a in Fig. 8 zeigt. Auf der gegenüberliegen-
den Seite ist das letzte Gleitelement 30 der Reihe durch
wenigstens einen eingesteckten Bolzen 52 verriegelt,
der in den Bügel 41 des Drahtrahmens 39 des letzten
Gleitelementes 30 eingreift.
[0033] Bei Beschädigung eines Gleitelements 30 wer-
den die Bolzen 52 der jeweiligen Gleitelementreihe her-
ausgezogen, womit die Gleitelementreihe durch Heraus-
nahme der einzelnen Gleitelemente 30 von ihrem Ende
her soweit aufgelöst werden kann, bis das auszutau-
schende Gleitelement erreicht ist. Das Wiedereinsetzen
der Gleitelemente 30 erfolgt dann in der umgekehrten
Reihenfolge. Dazu ist zu bemerken, dass in Fig. 8 ledig-
lich drei Gleitelemente 30 einer Reihe veranschaulicht
sind und zwar auf der rechten Seite das Gleitelement 30
an der Einlaufseite des Warenspeichers 10 und auf der
linken Seite das Gleitelement 30 mit den Verriegelungs-
bolzen 52, auf der Auslaufseite des Warenspeichers 10.
Der Übergang von der Behandlungsbehälterinnenseite
zu dem U-Profil 48a auf der Wareneinlaufseite in den
Warenspeicher 10, ist in Fig. 8 nicht veranschaulicht.
[0034] Die beschriebene gegenseitige Verriegelung
der Gleitelemente ergibt eine exakte lagefeste Positio-
nierung der Gleitelemente 30, wobei die in den Löchern
50 der U-Profile 48 geführten Steckzapfen 42 und end-
seitig die Bolzen 52 eine exakte Zentrierung der Gleit-
elemente gewährleisten. Dadurch sind die die Gleitele-
mente 30 umgebenden Spalte 31 in ihrer Größe auf den
vier Seiten jedes Gleitelementes 30 konstant gehalten.
Da, wie aus Fig. 1 zu entnehmen, die Bolzen 52 an der
Auslaufseite des Warenspeichers 10 im Wesentlichen
vertikal ausgerichtet sind, ist eine Sicherung der Bolzen
nicht erforderlich. Der in Fig. 1 mit 53 bezeichnete Über-
gang zu der Behandlungsbehälterinnenwand ist in Fig.
8 nicht weiter dargestellt.
[0035] Das Höhenmaß der Abkröpfung der Schenkel
40 und damit die Höhenlage der Steckzapfen 42 und des
Bügels 41 sind so gewählt, dass die Gleitelemente 30
über die Steckzapfen 42 und die Bügel 41 an den U-
Profilen 48 so abgestützt sind, dass die Gleitelemente
30 nicht auf den U-Profilen 48 aufliegen, sondern sich in
einem in Fig. 8 mit 54 bezeichneten Abstand von diesem
erstrecken. Das in Fig. 7 mit 55 bezeichnete Höhenmaß
der U-Profile 48 zur Innenwand des Behandlungsbehäl-
ters 1 ist im unteren Bereich des Behandlungsbehälters
1 bei dem Filter 20 am größten und verringert sich zu der
Einlaufseite und Auslaufseite des Warenspeichers 10
hin. Der mit 56 bezeichnete Abstand von der oberen Flä-
che der Gleitelemente 30 zu dem jeweiligen U-Profil 48
ist für alle Gleitelemente 30 gleich. Ebenso sind auch,
wie bereits vermerkt, die Spalte 31 zwischen den Gleit-
elementen 30 bzw. zu den Gleitteilen 32 und der Zwi-
schenwand 25 konstant. Der Aufnahmespalt 57 (Fig. 7)
zwischen benachbarten Gleitelementen 30 wird auch
dann beibehalten, wenn keine Zwischenwand 25 vorge-
sehen ist. Dieser Spalt wird dann durch einen nicht dar-
gestellten Zwischenstreifen überbrückt.
[0036] Bei der beschriebenen Ausführungsform ist die
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Bodenwand 29 des Warenspeichers 10 aus flächigen
Gleitelementen 30 rechteckiger Form und mit ebener Bo-
denfläche 37 zusammengesetzt, so dass sich eine poly-
gonale Gestalt der dem Umriss der Innenwand des zy-
lindrischen Behandlungsbehälters 1 im Wesentlichen fol-
genden Bodenwand 29 des Warenspeichers 10 ergibt.
Dabei sind alle in Gleitelemente 30 gleichgestaltet.
Grundsätzlich sind auch Ausführungsformen denkbar,
bei denen Gleitelemente zum Einsatz kommen, die eine
entsprechend der Krümmung der zylindrischen Innen-
wand des Behandlungsbehälters 1 gekrümmte Oberflä-
che aufweisen und somit der kreisbogenförmigen Kontur
des Warenspeichers 10 näherungsweise folgen. Auch
quadratische oder polygonale Gleitelemente sind denk-
bar.
[0037] Da Gestalt und Größe der Gleitelemente 30 je-
weils zweckentsprechend gewählt werden können, -wo-
bei auch Gleitelemente unterschiedlicher Größe mitein-
ander kombiniert werden können - hat die Krümmung
des Warenspeichers keine Bedeutung; sie bildet insbe-
sondere keine Begrenzung für das Anwendungsgebiet.
Demgemäß kann die Bestückung mit Gleitelementen so-
wohl bei sogenannten "Kesselmaschinen" entsprechend
dem gewählten Beispiel für eine HT-Stückfärbemaschi-
ne nach dem aerodynamischen Prinzip, als auch bei lie-
genden Warenspeichern in gestreckter Ausführung, wie
auch bei Maschinen anderer Konstruktionen angewandt
werden.
[0038] Der Drahtrahmen 39 kann auch durch einen
prinzipiell entsprechenden Rahmen aus Blech oder
Kunststoff ersetzt sein. Ebenso können an die Stelle der
Drahtbügel 41 Laschen mit entsprechenden Öffnungen
treten.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Behandlung von strangförmigem
Textilgut (3), mit einem Behandlungsbehälter (1), mit
Transportmitteln (4,5,6,7) zum Transport des Textil-
guts durch den Behandlungsbehälter und mit einem
Warenspeicher (10) für den von den Transportmit-
teln geförderten Textilgutstrang, der in dem Behälter
angeordnet ist und wenigstens eine reibungsarme
Wand (29) aufweist, die im Betrieb mit zumindest
einer Oberfläche mit dem durchlaufenden Textil-
gutstrang in Berührung steht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die reibungsarme Wand auf ihrer
dem Textilgut zugewandten Seite Kachelartige flä-
chige Gleitelemente (30) mit einer reibungsarmen
Oberfläche enthält oder aus diesen gebildet ist, die
zumindest bereichsweise mit Spalten (31) zwischen
jeweils einander benachbarten Gleitelementen (30)
angeordnet sind und dass die Gleitelemente (30) an
zugeordneten Haltemitteln (48), im Abstand (54) von
diesen, lösbar gehaltert sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Gleitelemente (30) mit ebener,
reibungsarmer Oberfläche ausgebildet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gleitelemente (30) mit ge-
krümmter, reibungsarmer Oberfläche ausgebildet
sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Glei-
telemente (30) Im Wesentlichen rechteckig oder
quadratisch ausgebildet sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Glei-
telemente (30) in wenigstens einer Reihe angeord-
net sind, die sich in Durchlaufrichtung des Textilgu-
tes durch den Warenspeicher (10) erstreckt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Glei-
telemente (30) gruppenweise derart angeordnet
sind, dass die Gleitelemente einer Gruppe in einer
quer zu der Durchlaufrichtung des Textilguts durch
den Warenspeicher (10) verlaufenden Richtung ne-
beneinander liegen.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Glei-
telemente (30) im Wesentlichen schalenförmig aus-
gebildet sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Glei-
telemente (30) gegeneinander verriegelt sind.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Glei-
telemente jeweils auf einem Trägerelement (39) an-
geordnet sind, über das sie an den Haltemitteln (48)
gehaltert sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trägerelement einen Rahmen
(39) aufweist, der Befestigungsmittel (41,42) zur Be-
festigung an den Haltemitteln (48) aufweist.

11. Vorrichtung nach den Ansprüchen 7 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gleitelemente
(30) jeweils auf einen Rahmen (39) aufgesetzt und
mit diesem verbunden sind und dass die Rahmen
(39) lösbar an den Haltemitteln (48) gehaltert sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rahmen als Drahtrahmen (39)
ausgebildet ist, der in das zugeordnete schalenför-
mige Gleitelement (30) eingefügt und mit diesem
verbunden ist.
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13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsmittel (41, 42)
des Rahmens (39) auf zwei gegenüberlegenden
Rahmenseiten angeordnet sind und auf der einen
Rahmenseite Verriegelungsmittel (41) und auf der
gegenüberliegenden Rahmenseite Einsteckmittel
(42) aufweisen.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungsmittel (41) wenig-
stens eine Öffnung aufweisen, in die die Einsteck-
mittel (42) eines benachbarten Rahmens (39) ein-
steckbar sind.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungsmittel durch einen
an dem Rahmen (39) befestigten Bügel (41) gebildet
sind.

16. Vorrichtung nach den Ansprüchen 11 und 15,da-
durch gekennzeichnet, dass der Bügel (41) und
die Einsteckmittel (42) Teile eines mit dem Rahmen
(39) verbundenen Drahtrahmenteils sind.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 16, bis
dadurch gekennzeichnet, dass die Haltemittel
(48) für die Gleitelemente (30) an dem Warenspei-
cher (10) vorgesehen sind.

18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wa-
renspeicher (10) im Wesentlichen trommelförmig
ausgebildet ist und dass die reibungsarme Wand
(29) durch zumindest einen Bereich des Mantels
oder Bodens (29) des Warenspeichers (10) gebildet
ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass radiale Seiten- und/oder Zwischen-
wände (27, 25) des Warenspeichers (10), zumindest
bereichsweise, jeweils als reibungsarme Wand mit
im Abstand von ihr angeordneten Gleitelementen
(32) ausgebildet sind.

20. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest die dem Textilgut zugewandte reibungsarme
Oberfläche der Gleitelemente (30) aus einem rei-
bungsarmen Kunststoff, insbesondere Tetrafluore-
thylen, besteht.

21. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest die reibungsarme Ober-
fläche der Gleitelemente (30) aus keramischem Ma-
terial besteht.

22. Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gleitelemente (30) aus ei-

nem beschichteten Grundkörper bestehen.

Claims

1. Device for the treatment of textile goods (3) in strand
form, with a treatment container (1), with transport
elements (4, 5, 6, 7) for transporting the textile goods
through the treatment container and with a goods
storage means (10) for the strand of textile goods
conveyed by the transport elements, which is ar-
ranged in the container and has at least one low-
friction wall (29), which with at least one surface
stands in contact with the passing strand of textile
goods during operation, characterised in that on
its side facing the textile goods the low-friction wall
contains tile-like plane slide elements (30) with a low-
friction surface, or is formed from these, which at
least in sections are arranged with gaps (31) be-
tween respectively adjacent slide elements (30), and
that the slide elements (30) are detachably held at
associated holding elements (48) at a distance (54)
from these.

2. Device according to Claim 1, characterised in that
the slide elements (30) are configured with plane,
low-friction surface.

3. Device according to Claim 1, characterised in that
the slide elements (30) are configured with curved,
low-friction surface.

4. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the slide elements (30) are
substantially rectangular or square.

5. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the slide elements (30) are
arranged in at least one row, which extends in the
direction of passage of the textile goods through the
goods storage means (10).

6. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the slide elements (30) are
arranged in groups in such a manner that the slide
elements of one group lie next to one another in a
direction running transversely to the direction of pas-
sage of the textile goods through the goods storage
means (10).

7. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the slide elements (30) are
substantially dish-shaped.

8. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the slide elements (30) are
locked relative to one another.
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9. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the slide elements are re-
spectively arranged on a support element (39), by
means of which they are held on the holding ele-
ments (48).

10. Device according to Claim 9, characterised in that
the support element has a frame (39), which has
fastening elements (41, 42) for fastening on the hold-
ing elements (48).

11. Device according to Claims 7 and 10, characterised
in that the slide elements (30) are respectively at-
tached to a frame (39) and connected to this, and
that the frames (39) are detachably held on the hold-
ing elements (48).

12. Device according to Claim 11, characterised in that
the frame is configured as a wire frame (39), which
is inserted into the associated dish-shaped slide el-
ement (30) and connected to this.

13. Device according to Claim 11 or 12, characterised
in that the fastening elements (41, 42) of the frame
(39) are arranged on two opposing frame sides and
have locking elements (41) on one frame side and
plug-in elements (42) on the opposite frame side.

14. Device according to Claim 13, characterised in that
the locking elements (41) have at least one opening,
into which the plug-in elements (42) of an adjacent
frame (39) can be plugged.

15. Device according to Claim 14, characterised in that
the locking elements are formed by a stirrup (41)
fastened on the frame (39).

16. Device according to Claims 11 and 15, character-
ised in that the stirrup (41) and the plug-in elements
(42) are parts of a wire frame part connected to the
frame (39).

17. Device according to one of Claims 7 to 16, charac-
terised in that the holding elements (48) are pro-
vided for the slide elements (30) on the goods stor-
age means (10).

18. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the goods storage means (10)
is substantially drum-shaped, and that the low-fric-
tion wall (29) is formed by at least one region of the
shell or base (29) of the goods storage means (10).

19. Device according to Claim 18, characterised in that
radial side walls and/or intermediate walls (27, 25)
of the goods storage means (10) are respectively
configured, at least in sections, as a low-friction wall
with slide elements (32) arranged at a distance from

it.

20. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that at least the low-friction sur-
face of the slide elements (30) facing the textile
goods is made of a low-friction plastic, in particular
tetrafluoroethylene.

21. Device according to Claim 1, characterised in that
at least the low-friction surface of the slide elements
(30) is made of ceramic material.

22. Device according to Claim 20 or 21, characterised
in that the slide elements (30) are made of a coated
base body.

Revendications

1. Dispositif pour le traitement d’un tissu textile (3),
comprenant un récipient de traitement (1), des
moyens de transport (4, 5, 6, 7) pour faire passer le
tissu textile à travers le récipient de traitement et,
pour stocker le boyau en tissu textile amené par le
moyen de transport, un accumulateur de tissu (10)
disposé dans le récipient et présentant au moins une
paroi (29) à faible frottement et qui, en service, est
en contact par au moins une surface avec le boyau
de tissu textile circulant, caractérisé en ce que la
paroi à faible frottement, sur sa face en regard du
tissu textile, contient des éléments de glissement
(30) plats dont la surface est à faible glissement ou
est constituée par ceux-ci qui, au moins localement,
comportent des fentes (31) entre éléments voisins,
ces éléments étant montés amovibles sur des
moyens de maintien (48) associés, à une certaine
distance (54) de ceux-ci.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les éléments de glissement (30) présentent
une surface plane et à faible frottement.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les éléments de glissement (30) présentent
une surface courbe et à faible frottement.

4. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments de glisse-
ment (30) sont essentiellement rectangulaires ou
carrés.

5. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments de glisse-
ment (30) sont disposés selon au moins une rangée
qui s’étend selon la direction de passage du tissu
textile dans l’accumulateur de tissu.

6. Dispositif selon une des revendications précéden-
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tes, caractérisé en ce que les éléments de glisse-
ment (30) sont disposés en groupes et dans chacun
de ces groupes, les éléments de glissement sont
disposés côte à côte dans une direction perpendi-
culaire à la direction de passage du tissu textile dans
l’accumulateur de tissu (10).

7. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments de glisse-
ment (30) ont essentiellement la forme de coquilles.

8. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments de glisse-
ment (30) sont verrouillés les uns par rapport aux
autres.

9. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments de glisse-
ment (30) sont disposés chacun sur un élément por-
teur (39) par lequel ils sont reliés aux élément de
maintien (48).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que l’élément de maintien comprend un cadre
(39) qui comporte des moyens de fixation (41, 42)
pour le fixer sur les moyens de maintien (48).

11. Dispositif selon les revendications 7 et 10, caracté-
risé en ce que les éléments de glissement (30) sont
montés chacun sur un cadre (39) auquel ils sont re-
liés et par lequel ils sont montés amovibles sur les
moyens de maintien (48).

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le cadre est un cadre en fil (39) qui est engagé
dans l’élément de glissement (38) en forme de co-
quille qui lui est associé, et il est relié à cet élément.

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que les moyens de fixation (41, 42) du
cadre (39) sont disposés sur deux côtés opposés du
cadre étant précisé que d’un côté du cadre il s’agit
de moyens de verrouillage (41) et du côté opposé
de moyens d’enfichage (42).

14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en
ce que les moyens de verrouillage (41) présentent
au moins une ouverture dans laquelle peuvent être
engagés les moyens d’enfichage (42).

15. Dispositif selon la revendication 14, caractérisé en
ce que les moyens de verrouillage sont constitués
par un étrier (41) fixé au cadre (39).

16. Dispositif selon les revendications 11 et 15, carac-
térisé en ce que l’étrier (41) et les moyens d’enfi-
chage (42) sont des éléments d’une partie de cadre
de fil reliée au cadre (39).

17. Dispositif selon une des revendications 7 à 16, ca-
ractérisé en ce que les moyens de fixation (48) des
éléments de glissement (30) sont prévus sur l’accu-
mulateur de tissu (10).

18. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’accumulateur de tissu
(10) a essentiellement la forme d’un tambour et la
paroi (29) à faible frottement est constituée par au
moins une zone de l’enveloppe ou du fond de l’ac-
cumulateur de tissu (10).

19. Dispositif selon la revendication 18, caractérisé en
ce que des parois latérales radiales et/ou intermé-
diaires (27, 28) de l’accumulateur de tissu (10) com-
portent chacune au moins localement une paroi à
faible frottement avec des éléments de glissement
(32) montés à une certaine distance de celle-ci.

20. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’au moins la surface des
éléments de glissement qui est en regard du tissu
textile et qui présente un faible frottement est faite
d’une matière plastique à faible frottement, notam-
ment du tétrafluoréthylène.

21. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la surface à faible frottement des éléments
de glissement (30) est en matériau céramique.

22. Dispositif selon la revendication 20 ou 21, caracté-
risé en ce que les éléments de glissement (30) sont
constitués chacun d’un corps de base garni d’un re-
vêtement.
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